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Oberzentrum Lörrach – Weil am Rhein,
Teilraum Verwaltungsgemeinschaft Lörrach - Inzlingen
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Ziel und Zweck der Planung

• Ziel und Zweck der Flächennutzungsplanänderung ist die Schaffung der bauleitplanerischen Voraussetzungen für die 

verbindliche Bauleitplanung des „Zentralklinikums“.

Mit dem Bebauungsplanverfahren „Zentralklinikum“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau des Zentralklinikums auf Ebene

der verbindlichen Bauleitplanung geschaffen. Als Art der baulichen Nutzung ist ein Sondergebiet „Zentralklinikum“ vorgesehen. Die geplanten Nutzungen 

und die mit der Ansiedlung verbundene erforderliche Verlegung der L 138 können gemäß § 8 Abs. 2 BauGB nicht aus den Darstellungen

des Flächennutzungsplans als vorbereitendem Bauleitplan entwickelt werden. Daher ist eine Änderung des Flächennutzungsplans notwendig.

Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB.

Der Flächennutzungsplan 2022, rechtswirksam seit dem 25.11.2011, sieht für das Plangebiet im Bereich „Entenbad-Ost“ 

eine gewerbliche Baufläche, für die bestehende L 138 eine überörtliche Hauptverkehrsstraße, im Verlauf nach Osten ist der Trassenverlauf der L 138 als 

„Geplant“, die an die L 138 nördlich anschließenden Flächen als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.
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„Änderung III“ 
Fläche ca. 9,2 ha

Gewerbegebiet 

Entenbad

Brombach

Hauingen

Bahn

Abgrenzung – FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 2022
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Aufstellungsbeschluss FNP 

§ 2 Abs. 1 BauGB

Erarbeitung Vorentwurf FNP / BP

Frühzeitige Beteiligung der Behörden u. sonstiger 
Träger öffentlicher Belange u. der Nachbargemeinden

§ 4 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

§ 3 Abs. 1 BauGB

Beteiligung der Behörden u. sonstiger Träger 
öffentlicher Belange u. der Nachbargemeinden

§ 4 Abs. 2 BauGB

Öffentliche Auslegung auf die Dauer eines Monats

mindestens 30 Tage / angemessenen längeren Frist

§ 3 Abs. 2 BauGB

Abwägung der öffentlichen und privaten Belange

§ 1 Abs. 7 BauGB

Wirksamkeitsbeschluss / Satzungsbeschluss

§ 10 Abs. 1 BauGB

Öffentlichkeit 

Behörden /TÖBs

Erarbeitung Entwurf FNP / BP

24.07.2018

Auslegungsbeschluss

Beratung über die eingegangenen Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit und der Behörden / TöB´s 

Inhalt der 
Begründung

Fachgutachten 
Umweltbericht als 

Teil der 
Begründung 

Okt. – Nov.

12.09 / 17.09. 
26.09.19

Vorabzug

Fachgutachten 

Formales Verfahren

AUT / OR / 
GR

AUT / OR /GR
………

………

………

………

Öffentlichkeit

Behörden / TÖBs

AUT / OR / GR

AUT / OR /  GR

………

………

Angestrebter Ablauf
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Änderung III

• rechtswirksamer  Flächennutzungsplan

Vorentwurf I vom 03.09.2019
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Änderung III

• rechtswirksamer  Flächennutzungsplan • Änderung III (Zentralklinikum)

Vorentwurf I vom 03.09.2019
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Flächennutzungsplan 2022 „Änderung III“ (Zentralklinikum) Vorentwurf vom 03.09.2019 Planteil
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Begründung 

u. Anlage

Flächennutzungsplan 2022 „Änderung III“ (Zentralklinikum) Vorentwurf vom 03.09.2019
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1. Vom Bericht der Verwaltung wird Kenntnis genommen.

2. Der Oberzentrumsausschuss Lörrach-Weil am Rhein stimmt dem Vorentwurf mit 
Stand vom 03.09.2019 mit Begründung vom 03.09.2019 zu.

3. Der Oberzentrumsausschuss Lörrach-Weil am Rhein beschließt auf Grundlage des 
Vorentwurfs mit Begründung die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB in Form einer Planauslage durchzuführen und gleichzeitig die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB über die 
Planung zu unterrichten.

Beschlussvorschlag

Flächennutzungsplan 2022 „Änderung III“ (Zentralklinikum) Vorentwurf vom 03.09.2019


